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Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Eptingen 

Redaktion: 
Gemeindeverwaltung Telefon: 062 299 12 62 
Schulstrasse 5 Fax: 062 299 00 14 
4458 Eptingen E-Mail: gemeinde@eptingen.ch 
  Internet: www.eptingen.ch 
  
Öffnungszeiten  
Di.: 09.00 – 11.00 Uhr 16.00 – 19.00 Uhr 
Do.: 09.00 – 11.00 Uhr 14.00 – 17.00 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung 
 

EINLADUNG  
zur 

Einwohner- und Bürger-
Gemeindeversammlung 

 

Freitag, 21. Juni 2024  
im Gemeindesaal 

 

19.30 Uhr Bürgergemeinde 
20.00 Uhr Einwohnergemeinde 
 
 

mailto:gemeinde@eptingen.ch
http://www.eptingen.ch/
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Traktanden der Bürgergemeindeversammlung 

1. Genehmigung des Protokolls der Bürgergemeindeversammlung 

vom 11. April 2024 

2. Vorlage und Genehmigung der Rechnung 2023 

3. Verschiedenes                                                                   

 

 

 
Traktanden der Einwohnergemeinde 

1. Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversamm-

lung vom 11. April 2024 

2. Vorlage und Genehmigung der Rechnung 2023 

3. Stellenerhöhung Werkhofpersonal: Genehmigung wiederkehren-

de Ausgabe 

4. Reglement über die Feuerungskontrolle 

5. Wahl Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 

6. Verschiedenes  

Verabschiedungen 

 



Einladung Gemeindeversammlung        Eptingen Seite 3 
 

 

 

Ausführungen zu den Traktanden der Bürgergemeindever-
sammlung 

 

Genehmigung des Protokolls der Bürgergemeindeversammlung vom 
11. April 2024 Traktandum Nr. 1 
 

Gestützt auf §5 des Verwaltungs- und Organisationsreglementes der 

Gemeinde Eptingen beantragt der Gemeinderat der Versammlung nur 

das Beschlussprotokoll zu verlesen. Das Beschlussprotokoll wurde im Mit-

teilungsblatt Mai 2024 publiziert. 

Das ausführliche Protokoll kann während den Schalterstunden auf der 

Gemeindeverwaltung eingesehen werden.  

 
Der Gemeinderat beantragt, nur das Beschlussprotokoll zu verlesen und 
das Protokoll der Bürgergemeindeversammlung vom 11. April 2024 zu 
genehmigen. 
 
 

Vorlage und Genehmigung der Rechnung 2023  
  Traktandum Nr. 2 
 

Die Rechnung 2023 schliesst bei einem Ertrag von Fr. 26'943.09 und ei-

nem Aufwand von Fr. 145'409.40 mit einem sehr hohen Aufwandüber-

schuss von Fr. 118'466.31 ab. Die Abweichung zum Budget resultieren 

hauptsächlich von der Reparatur des zweiten Rutsches am Lauchweg. 

Die detaillierte Jahresrechnung 2023 kann auf der Gemeindeverwal-

tung bezogen, oder auf der Homepage www.eptingen.ch herunterge-

laden werden. 

 
Der Gemeinderat beantragt, die vorliegende Rechnung 2023 zu ge-
nehmigen. 
 
 

Verschiedenes  
 Traktandum Nr. 3 
 

Der Gemeinderat informiert über aktuelle Themen. 
 

  

http://www.eptingen.ch/
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RPK-Bericht 
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Ausführungen zu den Traktanden der Einwohnergemeindever-
sammlung 
 

Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung 
vom 11. April 2024 Traktandum Nr. 1 
 

Gestützt auf §5 des Verwaltungs- und Organisationsreglementes der 

Gemeinde Eptingen beantragt der Gemeinderat der Versammlung nur 

das Beschlussprotokoll zu verlesen. Das Beschlussprotokoll wurde im Mit-

teilungsblatt Mai 2024 publiziert. 

Das ausführliche Protokoll kann während den Schalterstunden auf der 

Gemeindeverwaltung eingesehen werden.  
 
Der Gemeinderat beantragt, nur das Beschlussprotokoll zu verlesen und 
das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. April 2024 
zu genehmigen. 
 
 
 

Vorlage und Genehmigung der Rechnung 2023 
 Traktandum Nr. 2 
 

Die Rechnung 2023 der Einwohnergemeinde schliesst wie folgt ab: 
 

 Aufwand in CHF Ertrag in CHF + Mehrertrag/ 
- Mehraufwand 

Erfolgsrechnung 3'051'708.30 3‘076‘762.47 + 25‘054.17 

Investitionsrechnung 358'853.35 11'568.30 - 347'285.05 

Wasserrechnung 122'825.91 74'720.50 - 48'105.41 

Abwasserrechnung 75'980.78 85'558.00 + 9'577.22 

Abfallrechnung 37'837.15 34'667.50 - 3'169.65 
 

Erfolgsrechnung 

In der Jahresrechnung 2023 resultiert bei einem Aufwand von 

3'051'708.30 Fr. und einem Ertrag von 3'076'762.47 Fr. ein Ertragsüber-

schuss von 25'054.17 Fr.. Im Abschluss enthalten sind weitere 100'000 Fr. 

Vorfinanzierungen für den Werkhof. Budgetiert wurde ein Fehlbetrag 

von 258'327 Fr. 

 

Die grössten Abweichungen zum Budget: 

•  83'000 Fr. höhere Bildungskosten, da mehr Schüler wie budgetiert 

•  11'800 Fr. Rückerstattungen Zusatzbeiträge zu Ergänzungsleistungen 

•  23'500 Fr. weniger Sozialhilfe wie budgetiert 

•  23'000 Fr. weniger Auslagen Raumplanung - Zonenreglementrevision 

verzögert sich 
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•  23'900 Fr. Unterhaltsbeitrag an Drainagen nicht benötigt. 

• 145'000 Fr. mehr Steuereinnahmen für 2023 erwartet wie budgetiert 

•  112'000 Fr. zusätzliche Steuern Vorjahre erhalten (dürfen nicht budge-

tiert werden). 

•   14'500 Fr. weniger baulicher Unterhalt Thommenhaus - abhängig von 

Mieterwechseln 
 

Wasser  

Die Wasserrechnung schliesst mit einem hohen Fehlbetrag von 48'105.41 

Franken ab. Budgetiert war ein Fehlbetrag von 32'360 Franken. Mehr 

Kosten durch Leitungsbrüche, notwendige Ersatzinvestitionen in Appa-

rate und nicht budgetierter Projektierungsaufwand führten zu diesem 

hohen Fehlbetrag. Das Vermögen der Wasserkasse beträgt per Ende 

Jahr 630'832.65 Franken.  
 

Abwasser 

Die Abwasserrechnung schliesst mit einem Überschuss von 9'577.22 

Franken ab. Budgetiert war ein Fehlbetrag von 11'390 Franken. Grund 

für diese Abweichung sind: kaum baulicher Unterhalt notwendig, weni-

ger Aufwand für Nachführungen Leitungskataster, nicht ausgeführte 

Planungsarbeiten und höhere Abwassergebühren. Der Überschuss wur-

de dem Kapital der Abwasserkasse gutgeschrieben. Dieses lag per En-

de Jahr bei 1'871'862.58 Franken. 
 

Abfall 

Die Abfallkasse schliesst mit einem Fehlbetrag von 3'169.65 Franken um 

8'985.35 Franken besser ab wie budgetiert. Der Hauptgrund liegt bei 

den wesentlich höheren Einnahmen beim Gebührenmarkenverkauf. 

Das Defizit wurde dem Kapital der Abfallkasse belastet welches per En-

de Jahr bei noch 64'016.56 Franken lag. Im Bereich Grüngut standen 

den Entsorgungskosten von 7'887.85 Franken eingenommene Gebühren 

von 4'560 Franken gegenüber. Die Grüngutgebühren wurden per 2024 

erhöht, was sich erstmals in der Rechnung 2024 auswirken wird. 
 

Die detaillierte Jahresrechnung 2023 kann auf der Gemeindeverwal-

tung bezogen, oder auf der Homepage www.eptingen.ch herunterge-

laden werden. Zu Gunsten einer speditiven Behandlung des Trak-

tandums beantwortet Ihnen der Finanzverwalter Thomas Marti spezifi-

sche und detaillierte Fragen zur Rechnung 2023 gerne vorgängig per 

Mail oder telefonisch. 

 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahres-
rechnung 2023 mit der vorgeschlagenen Vorfinanzierung von 
CHF 100'000 für den Neubau Werkhof zu genehmigen und den Ertrags-
überschuss von CHF 25'054.17 dem Eigenkapital zuzuführen. 

http://www.eptingen.ch/
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Stellenerhöhung Werkhofpersonal: Genehmigung wiederkehrende Aus-
gabe 
  Traktandum Nr. 3 

 

 
Ausgangslage 

Mit der Kündigung des Werkhofmitarbeiters Simon Sutter per 30.06.2024, 

ist die Stelle «Mitarbeiter/in Werkhof» neu auszuschreiben.  

 

Aktuell sind die Stellen wie folgt besetzt: 

- Pascal Hirschi, Leiter Werkhof, 100 % 

- Mitarbeiter Werkhof / Unterhalt + Reinigung MZH + Friedhof, 40 % 

 

Die Arbeiten im Werkhof nehmen stets zu und Herr Hirschi hat viele Ar-

beitsstunden im Pikettdienst an Wochenenden verrichtet, um die tägli-

chen Aufgaben nicht zusätzlich zu belasten. Gemäss Rechnungsab-

schluss 2023 wurden keine externen Brunnmeisterkosten verursacht, da 

Pascal Hirschi diese Arbeiten in eigener Regie erledigte. Zudem führt 

Pascal Hirschi als gelernter Strassenbauer sehr viele Unterhaltsarbeiten 

selber aus, welche ansonsten extern vergeben werden müssten und 

entsprechend teurer wären. Zusätzlich verrichtet Pascal Hirschi arbeiten 

für den Wärmeverbund, welch ursprünglich so nicht geplant waren. 

 

Mit dem Stellenetat von aktuell 140% können knapp die täglichen Rou-

tinearbeiten inkl. Reinigung und Unterhalt MZH + Friedhof erledigt wer-

den. Für grössere bzw. unvorhergesehene Aufgaben (Wasserleitungs-

bruch, Organisation/ Unterstützung Veranstaltungen, Reparaturen, Bau-

stellen, etc.) fehlen die personellen und zeitlichen Ressourcen. 

 
Beurteilung 

Anhand von Erfahrungswerten sowie aus Arbeitsplatzbewertungen an-

derer Gemeinden konnte rasch festgestellt werden, dass der Werkhof 

personell unterdotiert ist. Damit die vorgegebenen Aufgaben vor-

schriftsgemäss erledigt und auch die zahlreichen hängigen Pendenzen 

angegangen werden können, sind insgesamt rund 180 Stellprozente 

notwendig. Dies entspricht einer Erhöhung des heute bewilligten Stel-

lenetats um 40 %. Ohne die zusätzlichen personellen Ressourcen wer-

den die Aufgaben über kurz oder lang nicht mehr ordnungsgemäss er-

ledigt werden können. Dies auch, da die täglichen Aufgaben massiv 

zugenommen haben. 
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Lösungsvorschlag 

Für den Bereich Werkhof soll eine Person mit einem Beschäftigungsgrad 

von 80 % gesucht werden. 

 
Kosten 

Für das Jahr 2024 sind Personalaufwände von rund 135’550 Franken inkl. 

Sozialleistungen bewilligt. Mit der nun vorgesehenen Stellenetaterhö-

hung um 40 % steigen die Personalaufwände auf insgesamt rund 

165’000 Franken an. Dies entspricht einer Erhöhung um rund 30’000 

Franken.  

Für die Aufgaben, welche den Spezialfinanzierungen Wasserversor-

gung, Abwasserentsorgung und Abfall zugeordnet werden können, 

werden die entsprechenden Personalkosten den jeweiligen Funktionen 

bzw. Spezialfinanzierungen intern weiterverrechnet. Die Mehrkosten im 

Vergleich zum Jahr 2019 (100% Stelle Werkhof, Externe Brunnmeisterei 

und MZH-Reinigung) belaufen sich auf rund 11'000 Franken und können 

mit den Argumenten, welche oben im Kapitel Ausgangslage beschrie-

ben sind erklärt und begründet werden. 

 
Weiteres Vorgehen und Schlussfolgerung 

Sofern die Gemeindeversammlung den wiederkehrenden Ausgaben 

und somit der Stellenerhöhung zustimmt, wird die Stellenausschreibung 

umgehend an die Hand genommen. Wird der Kredit abgelehnt, müss-

ten neue Varianten und Formen geprüft werden. Sicher ist, dass kurz- bis 

mittelfristig weiterhin mit externer Unterstützung im grösseren Umfang 

gerechnet werden müsste. Die Mitarbeitenden können die Arbeitslast 

auf Dauer nicht mehr stemmen. Dies würde erfahrungsgemäss netto 

wesentlich höhere Kosten verursachen als die Anstellung einer zusätzli-

chen Person im beantragten Rahmen. 
 
Der Gemeinderat beantragt, die wiederkehrende Ausgabe in der Höhe 
von 30'000 Franken zu genehmigen. 
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Reglement über die Feuerungskontrolle 
  Traktandum Nr. 4 

Ausgangslage 

Das an der vorletzten Gemeindeversammlung vom 27.11.2023 abgelehn-

te Reglement kommt unverändert nochmals zur Abstimmung. 

Grund der Ablehnung war nicht die Ausgestaltung des Reglements, son-

dern grundsätzlich eine ablehnende Haltung gegen die Gesetzesände-

rung bezüglich Feuerungskontrolle. Diesbezüglich hat die Gemeinde kei-

nen Handlungsspielraum und muss die eidgenössischen sowie die kanto-

nalen Vorgaben übernehmen. 
 

Nach Vernehmlassung bei den Gemeinden hat der Regierungsrat die 

Änderung und Inkraftsetzung der Verordnung über die Feuerungskontrolle 

der Gemeinden auf den 1. Januar 2023 beschlossen. Mit dieser Änderung 

wird die in der schweizerischen Luftreinhalte-Verordnung vorgegebene 

Kontrolle von Holzfeuerungen in das kantonale Recht übernommen.  

 

Gemäss der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) müssen bei Holz-

Zentralheizungen mit einer Feuerungswärmeleistung bis 70 Kilowatt (kW) 

alle vier Jahre die Emissionen von Kohlenmonoxid (CO) gemessen wer-

den. Davon ausgenommen sind Holz-Einzelherde und Holz-

Einzelraumfeuerungen. Darunter fallen Kochherde, Kachelöfen und Che-

minées. Bei diesen Feuerungen findet alle zwei Jahre eine visuelle Kontrol-

le statt. Bei Einzelraum-Holzfeuerungen, die nur in einem beschränkten 

Umfang in Betrieb stehen, kann auf die Kontrolle verzichten werden.  

 

Für die Koordination der Holzfeuerungskontrolle ist die Etablierung einer 

Geschäftsstelle «Feuerungskontrolle» (GFK) vorgesehen. Der Verband 

«Feuerungskontrolle Basel-Stadt und Basel-Landschaft» hat sich bereit er-

klärt, den Kanton beim Aufbau der GFK zu unterstützen und diese zu be-

treiben. Je mehr Gemeinden sich dieser Lösung anschliessen, desto wirt-

schaftlicher kann die Feuerungskontrolle umgesetzt werden. Falls dies im 

Einzelfall nicht gewünscht wird, kann die Gemeinde die Holzfeuerungskon-

trolle eigenverantwortlich wahrnehmen.  

 

Die Gemeinden sind aufgefordert, die kommunalen Öl- und Gasfeue-

rungsreglemente bis zum 30. Juni 2024 anzupassen. Zudem müssen die 

Gemeinden sicherstellen, dass die Holzfeuerungskontrolle ab der Heizperi-

ode 2024/25 gewährleistet wird.  
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Das Reglement über die Feuerungskontrolle der Gemeinde Eptingen  

Die Holzfeuerungskontrolle wird neu in das bestehende Reglement inte-

griert. Die Organisation und Koordination der Öl- und Gasfeuerungskon-

trolle wurde an Kaminfegermeister Benno Koller ausgelagert und bleibt so 

bestehen. Er wird zukünftig auch die Holzfeuerungskontrollen in den Lie-

genschaften durchführen. Die Organisation und Koordination der Holz-

feuerungskontrolle wird wie oben beschrieben an die Kantonale Ge-

schäftsstelle "Feuerungskontrolle" übergeben. 
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das neue 
Reglement über die Feuerungskontrolle zu genehmigen. 
 

 

Neuwahl Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 
  Traktandum Nr. 5 

Die Kommission wird für die neue Amtsperiode vom 1. Juli 2024 bis 

30. Juni 2028 gewählt. Für die Wahl stellen sich alle bisherigen Mitglieder 

zur Verfügung: 
  

Felber Reto (bisher) 
Koch David (bisher) 
Riedel Roland (bisher) 

 

Weitere Personen können sich auch noch an der Gemeindeversamm-

lung zur Verfügung stellen. 
 

 

Verschiedenes 
  Traktandum Nr. 6 

 

 Der Gemeinderat informiert über aktuelle Themen 
 

 Verabschiedungen  
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RPK Bericht Rechnung Einwohnergemeinde 
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  Gemeinde Eptingen
 

 

 
Reglement über die  
Feuerungskontrolle 

 
 
 
 
 

Beschluss des Gemeinderates: 11.09.2023 
Beschluss der Gemeindeversammlung: 21.06.2024   
Fakultative Referendumsfrist: 20.07.2024 
Genehmigung Regierungsrat  
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Die Einwohnergemeindeversammlung, gestützt auf § 47 Abs. 1 Ziff. 2 des Gemeindegesetzes vom 28. Mai 
19701  beschliesst: 

 

 

                                                           
1) SGS 180 
2) SGS 786.21 

1 ALLGEMEINDE BESTIMMUNGEN 

§  1Geltungsbereich 

Dieses Reglement regelt die Aufgaben, die der Gemeinde von der Verordnung vom  
 8. September 19922) über die Feuerungskontrolle der Gemeinden übertragen werden. 

 

§  2 Kontrollorgane 

1 Die Gemeinde anerkennt neben den Messungen des amtlichen Kontrollpersonals der Gemeinde 
auch Messungen von Servicefirmen, sofern diese von Personen mit den notwendigen Qualifikatio-
nen und mit typengeprüften Messgeräten durchgeführt werden. 

2 Der Gemeinderat bestimmt das amtliche Kontrollpersonal der Gemeinde und legt die Aufgaben 
im Einzelnen fest. Er kann dazu auch Dritte oder Organisationen, die für die amtlichen Feuerungs-
kontrollen qualifiziert sind, als Kontrollorgane bestimmen und diesen die Feuerungskontrolle ganz 
oder teilweise delegieren. 

 

§  3 Zugangsrecht und Auskunftspflicht 

1 Die Anlagebesitzerinnen und Anlagebesitzer müssen dafür besorgt sein, dass die Kontrollorgane 
ungehinderten Zugang zu den Feuerungsanlagen haben. 

2 Den Kontrollorganen sind alle für die Kontrolle, Einregulierung, Sanierung und Stilllegung erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen. 

 

§  4 Vollzug 

1 Der Gemeinderat vollzieht dieses Reglement und überwacht dessen Einhaltung. 

2 Das Lufthygieneamt beider Basel erfasst das Kontrollpersonal in der zentralen Feuerungsdaten-
bank FEKO. 

3 Der Gemeinderat kann zur Durchführung der Feuerungskontrolle mit anderen Gemeinden zu-
sammenarbeiten. 

4 Die Gemeindeverwaltung ist zuständige Stelle der Gemeinde für Feuerungskontrollen. 
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§  5 Messgeräte 

Die Kontrollorgane der Gemeinde haben die erforderlichen Messgeräte für die Feuerungskontrolle 
zu beschaffen und für deren Unterhalt zu sorgen. Die Kosten werden angemessen entschädigt. 

 

§  6 Kompetenzen  

1 Die Kontrollorgane der Gemeinde können bei Bedarf die Einregulierung von Feuerungsanlagen 
anordnen. 

2 Der Gemeinderat erlässt Verfügungen über die Sanierung und Stilllegung von Feuerungsanla-
gen. 

 

§  7 Gebühren 

1 Der Gemeinderat legt kostendeckende Gebühren für die Feuerungskontrolle inkl. administrativem 
Aufwand fest. 

 

2 ÖL UND GASFEUERUNGSKONTROLLEN 

§  8 Durchführung der periodischen Kontrolle 

1 Die Gemeinde oder das von der Gemeinde beauftragte Kontrollorgan orientiert die Anlagebesit-
zerinnen und Anlagenbesitzer über die Kontrollpflicht und setzt ihnen für die Durchführung der 
Kontrollmessungen eine angemessene Frist. 

2 Anlagebesitzerinnen und Anlagenbesitzer, welche die Messung durch die Kontrollorgane der 

Gemeinde ausführen lassen wollen, melden dies der Gemeindeverwaltung. 

3 Wird die Kontrollmessung durch eine Servicefirma durchgeführt, meldet diese die Resultate der 
Kontrollmessung innert der nach Abs. 1 festgesetzten Frist an die für die Gemeinde zuständige 
Stelle. 

4 Werden innert der gesetzten Frist gemäss Abs. 1 keine Resultate eingereicht, lässt die Gemein-
de die Kontrollmessung ohne weitere Anmeldung durchführen. 
 

 

§  8a Vorgehen der Kontrollorgane der Gemeinde bei Überschreitungen 

1 Überschreitet eine Anlage die Grenzwerte so ordnen die Kontrollorgane der Gemeinde eine Ein-
regulierung oder Instandsetzung der Anlage an. Sie setzen dafür in der Regel eine Frist von 30 
Tagen. 

2 Nach der Einregulierung führt eine Servicefirma eine Nachmessung durch und teilt die Messre-
sultate der zuständigen Stelle der Gemeinde mit. 
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§  8b Vorgehen der Servicefirma bei Überschreitungen 

1 Werden die Grenzwerte überschritten, kann die Servicefirma im Anschluss an die Messung im 
Einverständnis mit der Anlagebesitzerin oder dem Anlagenbesitzer eine Einregulierung vorneh-
men. Nach der Einregulierung führt die Servicefirma eine Nachmessung durch und teilt die Mess-
resultate der zuständigen Stelle der Gemeinde mit. 

2 Ist die Anlagebesitzerin oder der Anlagenbesitzer mit der Beurteilung der Servicefirma nicht ein-
verstanden, kann sie oder er eine gebührenpflichtige Messung durch die Kontrollorgane der Ge-
meinde verlangen. 

 

§  9 Sanierung der Anlage 

Zeigt die Nachmessung, dass die Grenzwerte gemäss der Luftreinhalte-Verordnung trotz Einregulierung nicht 
eingehalten werden können, verfügt der Gemeinderat eine Sanierung der Anlage. Er setzt dafür in der Regel 
eine Frist von 2 Jahren. 

 

3 HOLZFEUERUNGSKONTROLLE 

3.1 Einzelraumfeuerung 

§  10 Durchführung 

1 Die Kontrollorgane der Gemeinde orientieren die Anlagebesitzerinnen und Anlagenbesitzer über 
die Kontrollpflicht und setzen ihnen für die Durchführung der Kontrollen eine angemessene Frist. 

2 Bei Einzelraumfeuerungen wird eine visuelle Kontrolle gemäss Anhang 3 Ziff. 524 Abs. 6 der Luft-
reinhalte-Verordnung durchgeführt. 

3 Die Kontrolle gemäss Abs. 2 wird bei Einzelraumfeuerungen 
a. in denen mehr als 1 Ster Holz pro Jahr verbrannt wird, alle zwei Jahre, 
b. in denen weniger als 1 Ster Holz pro Jahr verbrannt wird, alle vier Jahre durchgeführt. 

4 Bei Vorliegen einer Nachbarschaftsklage oder Hinweisen, dass eine Einzelraumfeuerung nicht 
gesetzeskonform betrieben wird, kann die Gemeinde eine ausserordentliche Kontrolle anordnen. 

5 Ergibt die Kontrolle einen mangelhaften Anlagezustand oder die Verfeuerung von unzulässigem 
Brennstoff, so ordnen die Kontrollorgane der Gemeinde eine Instandsetzung der Anlage und ggf. 
das sofortige Verbot, den unzulässigen Brennstoff zu verfeuern sowie den Austausch des Brenn-
stoffs an. Sie setzen dafür in der Regel eine Frist von 30 Tagen. 

6 Nach der Beseitigung des mangelhaften Anlagezustands oder des unzulässigen Brennstoffs füh-
ren die Kontrollorgane der Gemeinde eine Nachkontrolle durch. 

 

§11 Sanierung der Anlage 

1 Zeigt die Nachkontrolle, dass die Instandsetzung der Anlage und ggf. der Austausch des unzu-
lässigen Brennstoffs nicht erfolgt ist, verfügt der Gemeinderat eine Sanierung der Anlage und/oder 
ein Verbot der Verfeuerung des unzulässigen Brennstoffs. Für die Sanierung setzt er eine Frist von 
30 Tagen an. 
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2 Bei übermässigen Immissionen gemäss Art. 2 Abs. 5 der Luftreinhalte-Verordnung kann die Ge-
meinde die sofortige Stilllegung der Anlage bis zur erfolgreichen Sanierung verfügen. 

 

3.1 Zentralheizung 

§12 Durchführung 

1 Die Kontrollorgane der Gemeinde orientieren die Anlagebesitzerinnen und Anlagenbesitzer über 
die Kontrollpflicht und setzt ihnen für die Durchführung der Kontrollen oder Kontrollmessungen 
eine angemessene Frist. Erst-/Abnahmekontrollen werden durch das Kontrollpersonal der Ge-
meinde vorgegeben. 

2 Die Kontrollorgane der Gemeinde oder die Servicefirma meldet die Resultate der periodischen 
Kontrollmessung innert der nach Abs. 1 festgelegten Frist an die zuständige Stelle der Gemeinde. 

3Werden innert der gesetzten Frist keine Resultate eingereicht, führen die Kontrollorgane der Ge-
meinde die Kontrolle / Kontrollmessung ohne weitere Anmeldung durch. 

4 Überschreitet eine Anlage die Grenzwerte oder ergibt die Kontrolle einen mangelhaften Anlage-
zustand oder die Verfeuerung von unzulässigem Brennstoff, so ordnen die Kontrollorgane der 
Gemeinde eine Einregulierung oder Instandsetzung der Anlage und ggf. das Verbot, den unzuläs-
sigen Brennstoff zu verfeuern sowie den Austausch des Brennstoffs an. Für die Einregulierung 
oder Instandsetzung der Anlage wird in der Regel eine Frist von 30 Tagen angesetzt.  

5 Nach der Einregulierung ist eine Kontrolle oder Nachmessung durchzuführen und die Messresul-
tate der zuständigen Stelle der Gemeinde mitzuteilen. 

 

§13 Vorgehen der Servicefirma bei Überschreitung 

1 Werden die Grenzwerte überschritten, kann die Servicefirma im Anschluss an die Messung im 
Einverständnis mit der Anlagebesitzerin oder dem Anlagenbesitzer eine Einregulierung vorneh-
men. Nach der Einregulierung führt die Servicefirma eine Nachmessung durch und teilt die Mess-
resultate der zuständigen Stelle der Gemeinde mit. 

2 Ist die Anlagebesitzerin oder der Anlagenbesitzer mit der Beurteilung der Servicefirma nicht ein-
verstanden, kann sie oder er eine gebührenpflichtige Messung durch die Kontrollorgane der Ge-
meinde verlangen.  

 

§14 Sanierung der Anlage 

1 Zeigt die Nachmessung, dass die Grenzwerte trotz Einregulierung nicht eingehalten sind, verfügt 
der Gemeinderat eine Sanierung der Anlage. Er setzt dafür in der Regel eine Frist zwischen 2 bis 
5 Jahren an. 
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Beschlossen an der Einwohnergemeindeversammlung vom 21. Juni 2024. 

 

 IM NAMEN DER EINWOHENRGEMEINDEVERSAMMLUNG 

 Die Präsidentin: Die Gemeindeschreiberin: 

 

 

 

 Mélanie Wussler Miyuki Verheijen 

 

 

Von der Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft mit Beschluss vom 

…………….. genehmigt. 

 

 
 

 

4 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§15 Rechtsschutz 

1 Gegen Anordnungen bzw. Verfügungen der Kontrollorgane der Gemeinde kann innert 10 Tagen 
Beschwerde beim Gemeinderat erhoben werden. 

2 Gegen Verfügungen des Gemeinderats kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Regierungsrat 
erhoben werden.  

 

§16 Strafbestimmungen 

1 Wer gegen dieses Reglement oder eine darauf gestützte Verfügung verstösst, kann vom Ge-
meinderat mit einer Busse bis zu CHF 5'000.- bestraft werden. 

2 Gegen einen Strafbefehl des Gemeinderats kann innert 10 Tagen beim Gemeinderat Einsprache 
erhoben werden.  

 

§17 Aufhebung bisherigen Rechts 

Das Reglement vom 11.Oktober 2006 über die Oel- und Gasfeuerungskontrolle wird aufgehoben. 

 

§18 Inkrafttreten 

Dieses Reglement tritt nach Genehmigung durch die Bau- und Umweltschutzdirektion des Kan- 
tons Basel-Landschaft per 30. Juni 2024 in Kraft. 

 


